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Stellenausschreibung 

Am Institut für Privat- und Prozessrecht der Juristischen Fakultät der Georg-August-
Universität Göttingen (Lehrstuhl Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Lipp) ist zum nächstmöglichen 
Termin eine Stelle als  

Studentische Hilfskraft (w/m/d) 
- 20 Stunden/Monat - 

zu besetzen.  

Einstellungsvoraussetzungen: Die Bewerberin bzw. der Bewerber sollte besonderes Inte-
resse an einem Forschungsschwerpunkt des Lehrstuhls haben. Darüber hinaus sind gute 
Englischkenntnisse und ein sicherer Umgang mit dem PC (Textverarbeitung, Datenbanken, 
Power Point) erforderlich. Soweit im Rahmen der Zwischenprüfung bereits Leistungen er-
bracht wurden, können diese positiv berücksichtigt werden. 

Der Aufgabenbereich umfasst die Unterstützung in Forschung und Lehre auf den Gebie-
ten des Bürgerlichen Rechts, Zivilprozessrechts, Medizinrechts und der Rechtsverglei-
chung.  

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Unterlagen bis zum 30.11.2025 an: 

Lehrstuhl Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Lipp  

Platz der Göttinger Sieben 6, 37073 Göttingen  

in elektronischer Form als PDF-Dokument an E-Mail:  

lehrstuhl.lipp@jura.uni-goettingen.de  

Die Universität Göttingen strebt in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, 

eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur 

Bewerbung auf. Sie versteht sich zudem als familienfreundliche Hochschule und fördert die 

Vereinbarkeit von Wissenschaft/Beruf und Familie. Die Universität hat sich außerdem zum 

Ziel gesetzt, mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen Schwerbe-

hinderter erhalten bei gleicher Qualifikation den Vorzug. 

Hinweis: Reichen Sie bitte die Bewerbungsunterlagen nur in Kopie ein. Die Unterlagen werden nach einer Aufbewahrungsfrist von drei 

Monaten nach Abschluss des Verfahrens an Sie zurückgesandt bzw. im Falle einer elektronischen Bewerbung gelöscht. Wir weisen 

darauf hin, dass die Einreichung der Bewerbung eine datenschutzrechtliche Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten durch 

uns darstellt. Näheres zur Rechtsgrundlage und Datenverwendung finden Sie im Hinweisblatt zur Datenschutzgrundverordnung 

(https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/e0214679d4438f1d0aa3f92756f25ae0.pdf/DSGVO%20-

%20Zusatz%202018_06_05.pdf). 


